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DAFÜR & DAGEGEN

Soll mandieAltersregelfür das
Velofahren aufdem Trottoir lockern?

Velos sind auf dem Trottoir verboten, Kinderräder aber gestattet.
Das Bundesamt für Strassen (Astra) schlägt dem Bundesrat vor,

Kindern bis zur 3. Klasse die Benutzung des Trottoirs mit dem Velo zu erlauben,
wenn kein Radweg oder -streifen vorhanden ist.

DAFÜR
• Matthias Aebischer
SP-Nationalrat und Präsident von Pro Velo

Schweiz.

Ich
bin Vater von drei Töchtern. Die kleinste, Ida,

ist neun Jahre alt. Sie hat das Velo immer besser

im Griff, fährt aber noch mit einigen Schwenkern.

In der 3Oer-Zone oder dort, wo es
Radstreifen hat, fährt Ida auf der Strasse. Bei engen

Strassen oder auch auf Überlandstrecken ohne
Radstreifen empfehle ich ihr, auf dem Trottoir zu fahren.
Zu gefährlich ist es für sie, wenn Autos oder Camions
sie eng überholen. Ida weiss: Wenn Fussgänger auf
dem Trottoir sind, dann muss sie langsam fahren. Das
habe ich ihr gesagt.

Aus Ökologie-, Gesundheits- und Kapazitätsgründen

habe ich als Präsident von Pro Velo Schweiz das Ziel,
den Anteil der Velo fahrenden Bevölkerung zu steigern.
Denn in der Schweiz benutzen nur gerade acht Prozent
der Bevölkerung regelmässig das Velo. In Dänemark
sind es 23, in den Niederlanden 36 Prozent.

Damit wir besser werden, müssen wir mehr
Radwege bauen, das Velofahren sicherer machen und die
Kinder von Beginn weg zum Velofahren animieren. Deshalb

bin ich dafür, dass Primarschülerinnen und -Schüler

aufgefährlichen Strassenabschnitten ohne Velowege
und -streifen auch auf dem Trottoir fahren dürfen.
Natürlich müssen sie ihr Tempo anpassen und auf die
Fussgängerinnen und Fussgänger Rücksicht nehmen.

Ich war früher Präsident des Vereins «Fussverkehr
Bern». Ich kenne die Anliegen der Fussgängerinnen und
Fussgänger und setze mich auch heute noch für ihre
Sicherheit ein. So ermahne ich Velofahrerinnen und
Velofahrer immer wieder, sich an die Verkehrsregeln zu
halten und Rücksicht zu nehmen. Denn die Zukunft
auf der Strasse basiert aufeinem «Miteinander». Jeder

gegen jeden ist passé.

DAGEGEN
• Jürg Beutler
bfu - Beratungsstelle für Unfallverhütung,

Mitglied der Geschäftsleitung und

Leiter Kommunikation und Public Affairs.

Die
Idee, die Trottoirs generell für Velo

fahrende Kinder bis zum zehnten oder

gar zwölften Altersjahr freizugeben,
erscheint auf den ersten Blick sympathisch,

vermittelt aber nur eine
Scheinsicherheit. Trottoirs im Innerortsbereich sind für Velo
fahrende Kinder wegen der zahlreichen Einmündungen
und Querstrassen keineswegs ungefährlich, insbesondere

wenn entgegen der Fahrtrichtung auf dem Trottoir
gefahren wird. Ausfahrten aus Garagenvorplätzen und
Parkplätzen sowie sichtbehindernde Bepflanzungen
bergen das Risiko von Kollisionen. Zudem ist jedes
fahrende Velo auf dem Trottoir potenziell gefährlich für
Fussgänger - und somit auch für andere Kinder.

Der Zugang für Velos aufTrottoirs, die nicht
ausdrücklich für den Radverkehr freigegeben sind, sollte
deshalb wie bisher auf Kindervelos beschränkt bleiben.
Diese Gefährte und deren Benutzer haben insgesamt
nur eine geringe kinetische Energie, was bedeutet, dass

Kollisionen mit Fussgängern in der Regel zu keinen
gravierenden Unfallfolgen führen. Hilfreich wäre, wenn das

Bundesamt für Strassen Astra eine allgemein verständliche

Definition des Begriffs «Kinderrad» entwickeln
würde, die eine Abgrenzung zwischen Kinderrädern und
normalen Fahrrädern ermöglichte.

Trottoirs in der Schweiz sind in der Regel schmal;
sie haben nur selten eine grössere Breite als zwei Meter.
Wünschenswert wären breitere und übersichtlichere
Trottoirs, doch dazu fehlt in den Strassenräumen der
Siedlungsgebiete häufig der Platz. Würde die Verkehrsplanung

diesem Anliegen vermehrt Rechnung tragen,
könnte das nicht ohne Einschränkungen für andere
Verkehrsteilnehmende erfolgen. ^
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